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Anlage 9 
 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
Bioabfallvergärungsanlage Hummelsbrunnen  
im Stadtbezirk Zuffenhausen (Zu 253) mit den Teilgeltungsbereichen 1 und 2 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 a Abs. 3 BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 a Abs. 3 BauGB wurde mit Schreiben vom 15. Januar 2018 und der Frist von einem 
Monat durchgeführt. 
 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Amt für Liegenschaften und Woh-
nen - Untere Landwirtschaftsbe-
hörde 
(Schreiben vom 19. Januar 2018) 
 
Bei der Maßnahme A4 ist gegebe-
nenfalls das Nachbarrecht (Abstand 
von Gehölzen zur Grundstücks-
grenze) zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
Bei der Bewertung der Biotoptypen 
wurden teilversiegelte Pflasterflä-
che/Weg oder Platz mit wasserge-
bundener Decke, Kies oder Schot-
ter/Lagerplatz und Acker gleich be-
wertet. 
 
 
 
Des Weiteren wurde ein Feldgehölz 
mit Beimischung standortfremder 
Gehölze und Feldhecken im Bestand 
höher bewertet als eine Feldhecke 
im Planzustand, obwohl für den 
Planzustand heimische Gehölze vor-
geschrieben sind. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Das Schreiben wurde an die AWS 
weitergeleitet mit der Bitte um ent-
sprechende Berücksichtigung bei der 
Ausführungsplanung und im Umwelt-
bericht wurde der nördliche Abstand 
der Feldhecke (mindestens 4 m) kon-
kretisiert. 
 
Die im gesamten Plangebiet erfassten 
Biotoptypen wurden im ersten Schritt 
entsprechend ihrer tatsächlichen flä-
chenmäßigen Verteilung gemäß Be-
wertungsmodell für die Bauleitplanung 
nach Stuttgarter Biotopatlas bilanziert. 
Das genannte Modell sieht die darge-
stellten Werteinheiten vor.  
 
Die Feldhecke mit Beimischung 
standortfremder Gehölze (Gebüsch 
mittlerer Standorte mit Beimischung 
standortfremder Gehölze) wurde im 
Bestand aufgrund ihrer avifaunisti-
schen Funktion höher bewertet. Die 
Feldhecke mittlerer Standorte (ohne 
Beimischung standortfremder Ge-
hölze, jedoch ebenfalls einer 
avifaunistischen Funktion) wurde um 
0,5 WE pro m² im Bestand erhöht, um 
die ökologische Wertigkeit gegenüber 
der Feldhecke mit standortfremden 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

 
 
 
Die A3-Fläche wurde teilweise als 
Wiesenansaat und als Ruderalvege-
tation bewertet. Die Wiesenansaat 
wird in der Bewertung einem Lager-
platz o. ä. (siehe oben) gleichge-
setzt, obwohl textlich die Entwicklung 
von Kräuteransaat beschrieben wird. 
 
Aus Sicht der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde sollte die Biotopty-
penbewertung plausibel erfolgen. 
Gegebenenfalls ist hier eine Über-
prüfung erforderlich. 
 

Gehölzen herauszustellen. Ebenfalls 
wurde der Planzustand angepasst.  
 
Die Bewertung der Wiesensaat wurde 
aufgrund des Kräuteranteils um 
0,5 WE pro m² erhöht. 
 
 
 
 
 
Eine Überprüfung hat stattgefunden. 
Eine geringfügig andere Bewertung 
wurde durchgeführt. Die geänderte Bi-
otoptypenbewertung führt zu keinem 
anderen Kompensationsbedarf. 
 

 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

Amt für Umweltschutz 
(Schreiben vom 22./16. Febr. 2018) 
 
Altlasten/Schadensfälle 
Es wird empfohlen, die Passage in 
Teil II des Umweltberichts auf Seite 
45 Ziffer 2.4 a) Altlasten wie folgt zu 
ändern:  
 
Der südliche bis südwestliche Ab-
schnitt des Plangebietes liegt im Be-
reich Altablagerung „Steinbruch 
Heinrizau“ (ISAS-Nr.: 3853). Im Rah-
men der durchgeführten Baugrund-
untersuchungen wurde Auffüllungs-
material angetroffen, das mit PAK, 
Schwermetallen, Cyaniden und Koh-
lenwasserstoffen belastet ist. Die Un-
tergrundverunreinigungen reichen 
teilweise bis in eine Tiefe von 12 m. 
Die Fläche ist im Bodenkataster der 
Landeshauptstadt Stuttgart mit B-Be-
lassen (Entsorgungsrelevanz) einge-
stuft. Daher kann anfallendes Aus-
hubmaterial Mehrkosten bei der Ent-
sorgung verursachen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht wurde mit Datum 
vom 28. März 2018 entsprechend ge-
ändert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Bauen am Gewässer, im Gewässer-
randstreifen und Überschwem-
mungsgebiet 
 
Der Teilgeltungsbereich 2 des Plan-
gebiets liegt am westlichen Sied-
lungsrand des Stadtbezirks Weilim-
dorf und umfasst Teile der städti-
schen Flurstücke 6784, 6786, 6788, 
6789 und 6790 mit einer Fläche von 
ca. 1 500 m². 
 
Gemäß der Projektvorstellung am 
5. Febr. 2018 vor Ort durch das Büro 
Trautner, ist vorgesehen, auf den 
o. g. Flurstücken einen Funktions-
ausgleich für den Sumpfrohrsänger 
umzusetzen. Im Zuge der Maß-
nahme sind Geländeveränderungen 
innerhalb des Überschwemmungs-
gebietes vorgesehen. 
Da mit dem Vorhaben in die Schutz-
bereiche Überschwemmungsgebiet 
und Gewässerrandstreifen eingegrif-
fen werden soll, muss auf die §§ 38 
und 78 WHG verwiesen werden. 
Für Erhöhungen und Vertiefungen in-
nerhalb eines festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes ist eine Aus-
nahmegenehmigung erforderlich. 
Bei Berücksichtigung o. g. Aussagen 
in der Ausführungsplanung kann die 
Zustimmung in Aussicht gestellt wer-
den. 
 

 
 
 
 
Die ggfs. erforderliche wasserrechtli-
che Genehmigung für die Realisie-
rung der Kompensationsmaßnahme 
A8 (Sumpfrohrsänger) wurde von der 
unteren Wasserbehörde in Aussicht 
gestellt. Damit steht dem Vollzug des 
Bebauungsplanes nichts entgegen. 
Ein entsprechender Antrag muss von 
der AWS zur Umsetzung der Maß-
nahme gestellt werden. 

 
 
 
 

Ja 

Stadtklima, Energie, Grundwasser-
schutz, Bodenschutz, Abwasserbe-
seitigung und Immissionsschutz 
 
Keine Hinweise. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Deutsche Bahn AG - DB Immobi-
lien 
(Schreiben vom 13. Februar 2018) 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobi-
lien, als von der DB Netz AG bevoll-
mächtigtes Unternehmen, übersen-
det Ihnen hiermit folgende Gesamt-
stellungnahme der DB AG als Träger 
öffentlicher Belange und aller Unter-
nehmensbereiche zum o. g. Verfah-
ren: 
 
Gegen den Bebauungsplan beste-
hen bei Beachtung und Einhaltung 
der nachfolgenden Bedingungen/ 
Auflagen und Hinweise aus Sicht der 
Deutschen Bahn AG und ihrer Kon-
zernunternehmen keine Bedenken. 
 
Durch das Vorhaben dürfen die Si-
cherheit und die Leichtigkeit des Ei-
senbahnverkehrs auf der angrenzen-
den Bahnstrecke nicht gefährdet o-
der gestört werden. 
 
Für das DB Projekt „Zuwegung zum 
Rettungsplatz“ ist ein etwa 6 m brei-
ter Weg vorgesehen, der teilweise 
auf den Flurstücken 2500, 2501/1 
und 2501 geführt werden soll. Diese 
Wegverbreiterung ist zu berücksichti-
gen. Siehe hierzu den beigeführten 
Lageplanausschnitt. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen A1 und 
A6 (Heckenpflanzung) sind mit ei-
nem genügenden und den gesetzli-
chen Vorgaben entsprechenden Ab-
stand zur zukünftigen Grenze zu pla-
nen.  
 
Weiterhin beachten Sie bitte: 
 
Bei Planungen und Baumaßnahmen 
im Umfeld der Bahnlinie ist die Deut-
sche Bahn AG frühzeitig zu beteili-
gen, da hier bei der Bauausführung 
ggf. Bedingungen zur sicheren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Der Eisenbahnverkehr wird durch den 
Betrieb der Bioabfallvergärungsanlage 
nicht gefährdet (Luftlinie Entfernung 
ca. 100 m).  
 
 
Die betroffenen Flurstücksteile sind 
nicht im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Zu 253. 
 
 
 
 
 
 
An die Maßnahmen angrenzende Flä-
chen (außerhalb des Geltungsberei-
ches) befinden sich im städtischen 
Besitz. Der flächenmäßige Maßnah-
menumfang umfasst die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Bereiche. 
 
 
 
Im Textteil des Bebauungsplans ist 
bereits ein entsprechender Hinweis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Durchführung des Bau- und Bahnbe-
triebes zu beachten sind. 
 
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung 
als Angrenzer sowie im Rahmen ei-
ner Fachanhörung gemäß Landes-
bauordnung Baden-Württemberg als 
auch für genehmigungsfreie Bauvor-
haben, bei denen die Beteiligung di-
rekt durch den Bauherrn zu erfolgen 
hat.  
 
Da auch bahneigene Kabel und Lei-
tungen außerhalb von Bahngelände 
verlegt sein können, ist rechtzeitig 
vor Beginn der Maßnahme eine Ka-
bel- und Leitungsprüfung durchzu-
führen.  
 
Alle Beteiligungen und Anfragen sind 
an die folgende Stelle zu richten: 
 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
GS.R-SW-L(A), Bahnhofstraße 5 in 
76137 Karlsruhe 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Bahnanlagen entste-
hen Emissionen (insbesondere Luft- 
und Körperschall, Abgase, Funken-
flug, Abriebe z. B. durch Brems-
stäube, elektrische Beeinflussungen 
durch magnetische Felder etc.), die 
zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können. 
 
Gegen die aus dem Eisenbahnbe-
trieb ausgehenden Emissionen sind 
erforderlichenfalls von der Gemeinde 
oder den einzelnen Bauherren auf ei-
gene Kosten geeignete Schutzmaß-
nahmen vorzusehen bzw. vorzuneh-
men. 
 
Eventuell erforderliche Schutzmaß-
nahmen gegen diese Einwirkungen 
aus dem Bahnbetrieb sind gegebe-
nenfalls im Bebauungsplan festzu-
setzen. 
 

 
 
 
Im Textteil des Bebauungsplans ist 
bereits ein entsprechender Hinweis. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Textteil des Bebauungsplans ist 
bereits ein entsprechender Hinweis. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Im Textteil des Bebauungsplans ist 
bereits ein entsprechender Hinweis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzmaßnahmen werden nicht not-
wendig und daher auch nicht festge-
setzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Wir bitten Sie, uns die Abwägungser-
gebnisse zu gegebener Zeit zuzu-
senden.  
 

Kenntnisnahme und wird zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt. 
 

Ja 

Gesundheitsamt 
(Schreiben vom 19. Januar 2018) 
 
Keine Einwände. 
 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme und wird zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt. 
 

 
 
 

--- 
 

Ja 

Industrie- und Handelskammer 
Region Stuttgart 
(Schreiben vom 31. Januar 2018) 
 
Vielen Dank für die Zusendung der 
Unterlagen und für die Einräumung 
der Möglichkeit, eine Stellungnahme 
abzugeben. 
 
Derzeit trägt die IHK keine Anregun-
gen oder Bedenken vor. 
 
Für Informationen über den weiteren 
Verlauf der Planungen wären wir 
Ihnen dankbar. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
(Siehe Stellungnahme in der Anlage 7 
und 8 unter Industrie- und Handels-
kammer Region Stuttgart) 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme und wird zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt. 
 

 
 
 
 

--- 
(Ja) 

 
 
 

--- 
 
 

Ja  

Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg 
(Schreiben vom 15. Februar 2018) 
 
Vielen Dank für die Beteiligung und 
der damit verbundenen Möglichkeit, 
Stellung zu nehmen.  
 
Wir verweisen auf unsere Stellung-
nahmen (19. Sept. 2014 und 20. 
März 2015) in der frühzeitigen Betei-
ligung, die wir im vollen Umfang auf-
rechterhalten.  
 
Wir müssen feststellen, dass die da-
rin gemachten Vorschläge des Sy-
nergieeffektes mit dem Klärwerk 
bzw. der EnBW nicht aufgenommen 
wurden. Der Standort in Gaisburg, 
an dem ein Gaskraftwerk erneuert 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
(Siehe Stellungnahme in der Anlage 7 
und 8 unter Landesnaturschutzver-
band Baden-Württemberg) 
 
 
 
 
 
 
Der Standort Hummelsbrunnen-Süd 
erwies sich nach einem umfangrei-
chen Suchlauf und einem Standortal-
ternativenvergleich als der am besten 
geeignetste.  

 
 
 
 

--- 
(Nein) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

wird, wurde für die Bioabfallvergä-
rungsanlage wegen „Nichtverfügbar-
keit“ von vornherein ausgeschlossen, 
obwohl er der optimale Standort 
wäre. Er liegt direkt an der B 10 und 
neben einer Anlage, in der das anfal-
lende Gas direkt genutzt werden 
könnte ohne weitere Zusatzaufwen-
dungen. Es wäre auch nicht aus der 
Welt, wenn die EnBW diese Anlage 
finanzieren und betreiben würde. Da 
die Stadt – wie wir aus der Presse 
erfahren haben – ihren Streit mit der 
EnBW beilegen will, wäre dies mög-
licherweise der Beginn einer wirt-
schaftlich fruchtbaren Freundschaft. 
Das Gewann Hummelsbrunnen 
könnte so vor dem schwerwiegenden 
Eingriff bewahrt werden. Der LNV Ar-
beitskreis Stuttgart lehnt die vorlie-
gende Planung an diesem Standort 
weiterhin ab. 
 
Begründung: 
 
Alternativstandorte ohne Eingriffe 
in Natur- und Umwelt wären vor-
handen 
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
müssen vermeidbare Eingriffe in Na-
tur- und Landschaft vermieden wer-
den.  
 
Die Bioabfallvergärungsanlage 
könnte auf bereits versiegeltem Ge-
lände (z. B. Kläranlage, EnBW-Ge-
lände) gebaut werden, ohne dass 
dafür Eingriffe in Natur- und Land-
schaft notwendig sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen des Standortalternativen-
vergleichs fanden entsprechende Ge-
spräche mit dem Eigentümer EnBW 
statt. Alle Grunderwerbsbemühungen 
der Stadt blieben ohne Erfolg. Außer-
dem wird dort derzeit ein neues Gas-
kraftwerk errichtet. Dieser Standort 
stellt somit keine Option für eine Bio-
abfallvergärungsanlage dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat am 10. Mai 
2012 den Grundsatzbeschluss zur 
Realisierung der Bioabfallvergärungs-
anlage am Standort Hummelsbrun-
nen-Süd gefasst. Das Bebauungs-
planverfahren wird fortgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Standort Hummelsbrunnen-Süd 
erwies sich nach einem umfangrei-
chen Suchlauf und einem Standortal-
ternativenvergleich als der am besten 
geeignetste. Im Rahmen des Standor-
talternativenvergleichs wurde auch 
das Hauptklärwerk Mühlhausen unter-
sucht und nicht weiterverfolgt, weil die 
Fläche für die Erweiterung des Haupt-
klärwerks (zusätzliche Reinigungs-
stufe) benötigt wird. Alle Grunder-
werbsbemühungen der Stadt bezüg-
lich des EnBW-Geländes blieben 
ohne Erfolg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Die Verkleinerung des Plangebietes 
ist zu begrüßen. Diese „umfangrei-
che Optimierung“ belegt, dass das 
Minimierungsgebot des Naturschutz-
gesetzes zu Beginn nicht ernsthaft 
befolgt wurde. Unserer Ansicht nach 
ist das auch weiterhin der Fall. 
 
Am Standort „Hummelsbrunnen“ wird 
ein Gebiet in Anspruch genommen, 
welches hochwertige Lebensräume 
für viele Pflanzen- und Tierarten bie-
tet. Die Erfahrung mit solchen Erst-
eingriffen lässt befürchten, dass 
auch mit der geplanten Bioabfallver-
gärungsanlage ein Anfang gemacht 
wird, durch das es wahrscheinlich ist, 
dass auch die verbleibenden Restflä-
chen beidseitig der geplanten Zufahrt 
mittelfristig einer Bebauung zum Op-
fer fallen wird. 
 
Belastung für die Wohnbevölke-
rung 
Wir sind nach wie vor der Ansicht, 
dass es in einem sowieso schon 
hoch belasteten Stadtteil zu keiner 
weiteren Zusatzbelastung kommen 
darf.  
 
Bei Inversionswetterlagen, die im 
Raum Stuttgart öfter auftreten, wer-
den die Emissionen auch von hohen 
Kaminen nicht abgeführt und rei-
chern sich in tieferen Luftschichten 
an. Sie können somit die Belastun-
gen gerade in Zeiträumen mit so-
wieso schon sehr hohen Schadstoff-
belastungen in Wohngebieten noch 
weiter erhöhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Bebauung auf der ge-
samten Fläche ist derzeit nicht vorge-
sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gutachten zu Lärm, Geruch und 
Luftschadstoffe haben nachgewiesen, 
dass die Zusatzbelastung durch das 
geplante Vorhaben als insgesamt irre-
levant einzustufen ist. 
 
Es ist richtig, dass bei Inversionswet-
terlagen der Luftaustausch problema-
tisch ist. Im Zuge des Bebauungsplan-
verfahrens wurde eine Schornsteinhö-
henberechnung nach TA Luft sowie 
eine Immissionsprognose für Gerü-
che, Luftschadstoffe und Bioaerosole 
durchgeführt. Für diese Berechnun-
gen werden lokal repräsentative mete-
orologische Daten benötigt. Diese um-
fassen Angaben über die verschiede-
nen Ausbreitungsverhältnisse in den 
unteren Luftschichten, u. a. auch über 
die Stabilität der Atmosphäre. Stabile 
Ausbreitungsbedingungen, zu denen 
auch die Inversionswetterlagen zu 
zählen sind, sind damit in den Berech-
nungen in der auftretenden Häufigkeit 
berücksichtigt. Das Gutachten zu Luft-
schadstoffe zeigt auf, dass die durch 

--- 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 

Ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der geplante 
Standort ohne Durchfahrt der Orts-
lage von Zuffenhausen zu erreichen 
sei, ist nichtzutreffend. Auch die 
B 10/27 führt mitten durch den Stadt-
teil Zuffenhausen hindurch. Zumin-
dest im Umfeld dieser Straße werden 
bereits heute die Grenzwerte für NO2 
überschritten. Jeder zusätzliche Ver-
kehr verschiebt die Grenze der Über-
schreitungszonen weiter in die 
Wohngebiete hinein und führt viel-
fach zu erstmaligen Überschreitun-
gen. Somit sind auch geringe Ver-
kehrserhöhungen auf der B 10/27 in 
Zuffenhausen erheblich. 
 
Da die alleinige Zufahrt über die 
B 10/27 nicht rechtsverbindlich fest-
gelegt wird, ist es zudem wahr-
scheinlich, dass die Zufahrt auch 
über das nachgeordnete Straßen-
netz von Zuffenhausen stattfinden 
wird. Diese Strecken sind für viele 
Relationen kürzer und damit zumin-
dest in Schwachlastzeiten auch at-
traktiver. 
 
Wir fordern, dass realistische An-
fahrtsszenarien erstellt werden, wo-
bei die B 10/27 als „Ortsdurchfahrt“ 
gewertet werden muss, und die Zu-
satzbelastung bei Luftschadstoffen 
und Lärm korrekt dargestellt wird, 
auch unter Berücksichtigung ungüns-
tiger Wetterlagen (Inversion). 
 
 
 
 
 
 
 

das geplante Vorhaben verursachten 
Zusatzbelastungen auch unter Be-
rücksichtigung des bei Inversionswet-
terlage zeitweise eingeschränkten 
Luftaustausches insgesamt als irrele-
vant einzustufen sind. 
 
Die vorliegenden Untersuchungen zei-
gen, dass die Luftqualität in der Um-
gebung des Plangebietes bereits 
heute entlang der Hauptverkehrsstra-
ßen durch das bestehende, hohe Ver-
kehrsaufkommen beeinträchtigt ist. 
Der Beitrag der Lkw-Bewegungen im 
weiterführenden Straßennetz ist mit 
deutlich unter 1 % der Immissions-
Jahreswerte zu veranschlagen. Dem-
entsprechend führt der planbedingte 
Beitrag zu keiner veränderten Bewer-
tung der lufthygienischen Situation. 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes 
kann nicht geregelt werden, auf wel-
chen Routen die Bioabfallsammelfahr-
zeuge zur neuen Bioabfallvergärungs-
anlage fahren. 
 
 
 
 
 
 
Anfahrtsszenarien können im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens nicht 
mitberücksichtigt werden. Es handelt 
sich um 94 Lkw sowie 56 Pkw Zu- und 
Abfahrten. Diese entsprechen weniger 
als 0,1 % des Verkehrsaufkommens 
in der Umgebung des Plangebietes. 
Vor diesem Hintergrund ist die gefor-
derte Erstellung unterschiedlicher Ver-
kehrsszenarien im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens weder erfor-
derlich, noch gerechtfertigt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Artenschutz 
Mit der CEF-Maßnahme in Weilim-
dorf für den Sumpfrohrsänger wird 
zwar ein Angebot gemacht, es ist 
aber keineswegs sichergestellt, dass 
diese Vogelart das Angebot findet 
und annimmt. Es ist zudem abzu-
lehnen, dass wieder knappe landwirt-
schaftliche Fläche in Anspruch ge-
nommen wird, anstatt im Übermaß 
vorhandene versiegelte Flächen zu 
entsiegeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern als weitere Maßnahme 
die Fortführung der Renaturierung 
des Feuerbachs in Zazenhau-
sen/Mühlhausen um hier ein Biotop 
für den Sumpfrohrsänger und andere 
Arten zu schaffen. 
 
Wir fordern, den Betreiber der Bio-
gasanlage dazu zu verpflichten, für 
die Erhaltung der Ausgleichsmaß-
nahmen aufkommen zu müssen, und 
zwar solange, wie die Biogasanlage 
oder eine andere Anlage dort betrie-
ben wird und die Flächenversiege-
lung besteht.  
In der Regel werden Ausgleichsmaß-
nahmen zwar angelegt, dann aber 
nicht gepflegt, so dass die verkom-
men (zuwachsen) und als Sumpf-
rohrsänger- oder Eidechsenbiotop 
nicht mehr geeignet sind. 
 

 
Für den Sumpfrohrsänger werden 
nach Realisierung des Bebauungs-
plans weiterhin Habitate im Plangebiet 
bestehen. Um dennoch sicherzustel-
len, dass die ökologische Funktion der 
vom Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird, werden Flächen am Lindenbach 
im Stadtbezirk Weilimdorf, in unmittel-
barer Gewässernähe, als Habitat für 
den Sumpfrohrsänger optimiert. Die 
Maßnahmenfläche befindet sich dabei 
im räumlichen Zusammenhang der 
betroffenen lokalen Individuengemein-
schaft. Aufgrund der speziellen Habi-
tatansprüche kommen für den Sumpf-
rohrsänger vor allem Feuchtgebiete 
mit entsprechender Ausstattung an 
Hochstaudenfluren in Verbindung mit 
Büschen, Hecken und Feldern in 
Frage. Geeignete Flächen wurden da-
her am Lindenbach gefunden. Versie-
gelte Flächen, die als Habitat für den 
Sumpfrohrsänger aufgewertet werden 
können, stehen nicht zur Verfügung. 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme soll in 
einem anderen Zusammenhang reali-
siert werden.  
 
 
 
 
Gemäß § 135 a BauGB sind Aus-
gleichsmaßnahmen vom Vorhabenträ-
ger durchzuführen. Die im zweiten 
Teilgeltungsbereich (Bereich Weilim-
dorf Maßnahme A8) liegende Maß-
nahmenfläche wird ebenfalls von der 
AWS hergestellt. Die Verpflichtung für 
die dauerhafte Unterhaltung ergibt 
sich aus den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes.  
 
 
 
 
 

 
Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nein 

 
 
 
 
 
 

Ja 
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Bodenschutz 
Wir fordern, als Ausgleich für die Bo-
denversiegelung die Entsiegelung 
der Ludwigsburger Straße zwischen 
der Anschlussstelle an die B 27a und 
Kornwestheim. Dieser Straßenab-
schnitt ist nach dem Bau der B 27 
verzichtbar. Ebenso könnte die B 27 
verschmälert werden, wenn dort die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit ge-
senkt würde. Dies würde auch die 
Lärm- und Abgasemissionen (Stick-
oxide) mindern sowie die Verkehrssi-
cherheit erhöhen. 
 
 
 
 
 
Die geplante Zufahrt zur Bioabfall-
vergärungsanlage soll nach der aktu-
ellen Planung 6,50 m breit werden + 
0,50 m beidseitigen Banketten. Die-
ser Ausbaustandart ist viel zu hoch, 
er würde für eine Landstraße ausrei-
chen. Er lässt Lkw-Begegnungsver-
kehr bei Tempo 60 zu! Das Minimie-
rungsgebot des Bodenschutzgeset-
zes wurde somit nicht beachtet. Als 
Zufahrt für die angegebene Anzahl 
von Fahrzeugen ist eine 3 Meter 
breite Fahrbahn mit Ausweichstellen 
an beiden Enden vollkommen ausrei-
chend.  
 
Innerhalb des Betriebsgeländes ist 
die Verkehrsfläche ebenfalls zu breit 
bemessen. Aus den Plänen ist er-
sichtlich, dass die Lkws um die Ge-
bäude herumfahren, ein Lkw-Begeg-
nungsverkehr ist daher auszuschlie-
ßen. Somit könnte die innere Er-
schließung flächensparender gebaut 
werden (Minimierungsgebot). 
 
Wasserschutz 
Immer wieder kommt es zu Unfällen 
bei Biogasanlagen mit Explosionen 
und unkontrolliertem Austritt der Gär-
masse. Es muss daher sichergestellt 

 
Durch Optimierung der Anlagenpla-
nung wurde die Bodeninanspruch-
nahme so weit als möglich minimiert. 
Eine vollständige Aufgabe der Lud-
wigsburger Straße ist nicht möglich, 
weil die B 27 als Kraftfahrstraße aus-
gewiesen ist. Es muss auch für lang-
same Fahrzeuge, welche eine Kraft-
fahrstraße nicht befahren dürfen (Min-
destgeschwindigkeit auf Kraftfahrstra-
ßen: 60 km/h) eine Verbindung von 
Zuffenhausen nach Kornwestheim an-
geboten werden. Die B 27 liegt in der 
Baulast des Bundes. Die vorgeschla-
gene Verschmälerung kann somit von 
der Stadt Stuttgart nicht veranlasst 
werden.  
 
Für einen reibungslosen Betriebsab-
lauf der zu- und abfahrenden Müllfahr-
zeuge reicht eine einstreifige Fahr-
bahn mit Ausweichstellen nicht aus. 
Die Fahrzeuge müssen sich ungehin-
dert begegnen können. Die Standard-
ausbreite für einen ungehinderten Be-
gegnungsfall Lkw-Lkw beträgt 6,50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Betriebsgeländes kann 
der Eigentümer die benötigte Erschlie-
ßungsfläche selbst regeln. Die Anla-
genplanung wurde bereits in der Pla-
nungsphase zu Gunsten der Schutz-
güter (Verschiebung der Anlage nach 
Osten mit Komprimierung) optimiert. 
 
 
 
 
Dies ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanverfahrens Zu 253. Die Ver-
meidung der genannten Unfälle erfolgt 
durch technische Maßnahmen. Diese 

 
Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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werden, dass es auch im Falle eines 
Unfalls zu keiner Gefährdung des 
Grundwassers kommt. 
 
 
 
Landschaft 
Ursprünglich war im Planungsgebiet 
der „Valentinswald“ vorgesehen (be-
nannt nach dem Planungsbüro Va-
lentin & Valentin), um die umge-
bende Verkehrsinfrastruktur und die 
Verkehrsemissionen abzufangen. 
Dieser Wald war zwar der Bevölke-
rung 1978 zur Beschlussfassung des 
Neubaus der B 10 und B 27 verspro-
chen worden, ist dann aber nie reali-
siert worden (Bedauerlicherweise ist 
diese Vorgehensweise kein Einzel-
fall). Anstatt das Gebiet aufzuwerten 
und die Verkehrsemissionen abzu-
schirmen, kommt nun eine weitere 
Emissionsquelle hinzu. 
 
Erholung 
Das Gebiet hätte das Potential eines 
wohnortnahen Erholungsgebietes 
gehabt. Es hätte hier auch eine at-
traktive Verbindung für Freizeitver-
kehre von Stammheim über Zazen-
hausen/Mühlhausen zum Neckar re-
alisiert werden können. Diese Optio-
nen gehen durch die Planung weit-
gehend verloren. 
 
Grünordnung 
Dach- und Fassadenbegrünung 
Immer wieder wird in Bebauungsplä-
nen der Stadt Stuttgart Dach- und 
Fassadenbegrünung festgelegt, 
ohne dass die Realisierung kontrol-
liert wird. Ein besonders abschre-
ckendes Beispiel ist das Parkhaus 
Porsche auf dem „Rücken“, dessen 
umfangreiche Fassadenbegrünung 
Bestandteil der Plangenehmigung 
waren. Die geplanten Begrünungs-
maßnahmen sollten nicht als Aus-
gleichs- oder Minimierungsmaß-

können im Rahmen der Bauleitpla-
nung nicht festgesetzt werden. Ent-
sprechende Auflagen bleiben dem im-
missionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren vorbehalten. 
 
 
Die Planung Valentinwald wurde mit 
dem Landschaftsentwicklungskonzept 
Hummelgraben (LEK) neu aufgestellt 
und soll nun mehr auf dieser Grund-
lage nach und nach realisiert werden. 
Die Gutachten zu Lärm, Geruch und 
Luftschadstoffe haben nachgewiesen, 
dass die Zusatzbelastung durch das 
geplante Vorhaben als insgesamt irre-
levant einzustufen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Südlich des Plangebiets ist im Rah-
men des LEK’s eine Fußgänger- und 
Radfahrerbrücke über die Ludwigs-
burger Straße geplant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vollzug von Festsetzungen kann 
im Bebauungsplan selbst nicht ab-
schließend geregelt werden. Die Stadt 
als Plangeber geht davon aus, dass 
die Grundstücksnutzer die Festset-
zungen des Bebauungsplans vollum-
fänglich umsetzen bzw. die Festset-
zungen im Rahmen der nachfolgen-
den Verfahren vollzogen werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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nahme gewertet werden, da die Flä-
che – falls sie überhaupt realisiert 
wird – sowieso sehr klein ist. 
 
Baumstandorte 
Im Bebauungsplan muss rechtsver-
bindlich festgelegt werden, wo 
Bäume gepflanzt werden müssen. 
Auch die Pflege und der Erhalt der 
Bäume muss verbindlich geregelt 
werden. Wir regen an, die Pflanzung 
einer Schwarzpappel zu prüfen, da 
es sich um einen feuchten Standort 
handelt, der für diese Baumart stand-
ortgerecht wäre. 
 
Licht 
Die Anlage darf nach Betriebsende 
nur über Bewegungsmelder beleuch-
tet werden, eine Dauerbeleuchtung 
ist eine unnötige Belastung der Um-
welt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgleich für Tiere 
Auf den rückgebauten Straßenab-
schnitten (siehe Bodenschutz) könn-
ten Ausgleichsmaßnahmen für Vögel 
u. a. angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan sind vier Standorte 
für großkronige, standortgerechte, 
heimische Laubbäume festgesetzt. In 
wieweit Schwarzpappeln gepflanzt 
werden können, wird im Rahmen der 
Ausführungsplanung geprüft. Das 
Schreiben wurde an die AWS weiter-
geleitet mit der Bitte um entspre-
chende Berücksichtigung bei der Aus-
führungsplanung. 
 
 
Es ist eine Festsetzung im Bebau-
ungsplan getroffen, dass die angren-
zenden Ausgleichsflächen nicht durch 
die Außenbeleuchtung beeinträchtigt 
werden dürfen. In wieweit auf eine 
Dauerbeleuchtung verzichtet werden 
kann, ist unter Beachtung sicherheits-
technischer Belange im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu prüfen und 
kann im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens nicht geregelt werden. Das 
Schreiben wurde an die AWS weiter-
geleitet mit der Bitte um entspre-
chende Berücksichtigung bei der Aus-
führungsplanung bzw. evtl. Regelun-
gen bleiben dem immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 
vorbehalten. 
 
 
Siehe Stellungnahme Bodenschutz 

 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
(Schreiben vom 1. Februar 2018) 
 
Vielen Dank für die Beteiligung am 
Bebauungsplanverfahren. 
 
Zur vorliegenden Planung gilt weiter-
hin unsere Stellungnahme vom 
6. November 2017:  
 
Die im Bereich des geplanten Re-
genrückhaltebeckens vorhandene 
Zuwegung zur Seitendeponie muss 
gesichert und bautechnisch bei der 
Ausführung des Kleingewässers be-
rücksichtigt werden.  
 
 
 
Die Ausgleichsmaßnahme A1 Feld-
hecke auf dem nur schmal darge-
stellten Streifen führt mittelfristig zu 
einem erhöhten Pflegeaufwand 
durch erforderliche Schnittmaßnah-
men entlang des Wirtschaftswegs. 
Es ist zu überprüfen, ob ein breiterer 
Streifen für die Pflanzmaßnahme 
vorgesehen werden kann. 
 
Wir bitten Sie, uns weiterhin am Ver-
fahren zu beteiligen bzw. uns nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplans zu 
informieren. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Die in der Anregung aufgeführten be-
troffenen Flächen liegen außerhalb 
des Bebauungsplanes Zu 253 und be-
treffen die Bauausführung. Das 
Schreiben wurde an die AWS weiter-
geleitet mit der Bitte um entspre-
chende Berücksichtigung bei der Aus-
führungsplanung. 
 
Eine Verbreiterung des Streifens ist 
aufgrund der benachbarten Maßnah-
menfläche A5 (Herstellung eines Le-
bensraumes für die Zauneidechse, die 
potentiell vorkommende Schlingnatter 
sowie den Nachtkerzenschwärmer) 
nicht möglich. 
 
 
 
Kenntnisnahme und wird zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt. 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Regierungspräsidium Freiburg 
(Schreiben vom 1. Februar 2018) 
 
Anlässlich der Offenlage des o. g. 
Bebauungsplanes verweisen wir auf 
unsere frühere Stellungnahme (Az. 
2511 // 14-07076 vom 10. Sept. 2014 
sowie Az. 2511 // 17-03957 vom 8. 
Mai 2017) zur Planung. Die dortigen 
Ausführungen (insbesondere die  
geotechnischen Hinweise und Anre-
gungen) gelten sinngemäß auch wei-
terhin für die modifizierte Planung. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
(Siehe Stellungnahme in der Anlage 7 
und Anlage 8 unter Regierungspräsi-
dium Freiburg) 
 

 
 
 

--- 
(Ja) 
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Regierungspräsidium Stuttgart 
 
Raumordnung  
(Schreiben vom 19. Februar 2018) 
 
Aus raumordnerischer Sicht beste-
hen keine Bedenken gegen den Be-
bauungsplan.  
 
Das Vorhaben befindet sich zwar im 
Regionalen Grünzug G14 „Neckartal 
vom Kraftwerk Marbach bis Rems-
eck und Kornwestheim“. Das Zielab-
weichungsverfahren hierzu wurde je-
doch mit Bescheid vom 7. Jan. 2014 
positiv vom Regierungspräsidium 
Stuttgart beschieden. Die weiter be-
troffenen Grundsätze der Raumord-
nung sind in der Abwägung des Be-
bauungsplans berücksichtigt.  
 
Umwelt  
(Schreiben vom 19. Februar 2018) 
 
Industrie:  
Da im nördlichen Bereich entlang der 
Biogasaufbereitung und der Biofilter 
(Wegbereiche und ggf. Lkw-Halteflä-
chen) mit wassergefährdenden Stof-
fen umgegangen wird, sind Schutz-
vorkehrungen (wasserundurchlässi-
ger Belag) zu treffen. Hierfür benöti-
gen wir daher eine Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungs-
plans im Hinblick auf nicht über-
dachte Stellplätze (nach Vorgaben 
Regionalplan wasserdurchlässig her-
zustellen).  
 
Die Entwässerungsmulde liegt ent-
lang der nördlichen Betriebsstraße 
und mit einem Teil an der öffentli-
chen Zufahrt. Aufgrund von Teil I, 
Kapitel 6.1 soll das nicht schädlich 
verunreinigte Oberflächenwasser in 
die Randbereiche der A3 - Aus-
gleichsfläche geleitet und dort versi-
ckert werden.  
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist keine Befreiung notwendig, da 
im Zuge der Ausführungsplanung die 
textliche Festsetzung „wasserdurch-
lässigen Belag“ umgesetzt werden 
kann. Hierzu sind Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Einleitung was-
sergefährdender Stoffe erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 
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Nach der aktuellen Planung ist der 
Entwässerungsgraben mit einer dich-
ten Erdschicht zu versehen, damit 
das Niederschlagswasser in die Ka-
nalisation geführt werden kann. Ver-
unreinigungen können daher nicht 
ausgeschlossen werden. Es sind 
Schutzvorrichtungen vorzusehen und 
eine versickerungsfreie Ausführung 
in diesem Bereich herzustellen. Auch 
hier benötigen wir u. E. eine Befrei-
ung von den Vorgaben des Bebau-
ungsplans. 
 
Landesamt für Denkmalpflege, Stra-
ßenwesen und Verkehr 
 
Fehlanzeige 
 
Zur Aufnahme in das Raumord-
nungskataster wird gemäß § 26 Abs. 
3 LplG gebeten, dem Regierungsprä-
sidium nach Inkrafttreten des Planes 
eine Mehrfertigung davon - zusätz-
lich in digitalisierter Form - im Origi-
nalmaßstab zugehen zu lassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme und wird zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

Ja 

Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 25. Januar 2018) 
 
Vielen Dank für die Beteiligung an 
dem Planverfahren, mit dem im We-
sentlichen der Umfang des Planbe-
reichs reduziert wird. Hierzu gilt wei-
terhin unsere zustimmende Stellung-
nahme vom 26. April 2017. 
  
Wir bitten Sie, uns weiterhin am Ver-
fahren zu beteiligen bzw. uns nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
ein Exemplar der Planunterlagen, 
möglichst in digitaler Form zu über-
lassen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
(Siehe Stellungnahme in der Anlage 7 
und 8 unter Verband Region Stuttgart) 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und wird zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt. 
 

 
 
 

--- 
(teilweise) 

 
 
 
 
 

Ja 
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Handwerkskammer Region Stutt-
gart 
(Schreiben vom 9. Februar 2018) 
 
Zu diesem Bebauungsplan haben wir 
nach wie vor keine Bedenken oder 
Anregungen. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 

--- 

 
Von folgende Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gingen keine Stel-
lungnahmen ein: 
 
- Deutsche Telekom AG 
- NABU Gruppe Stuttgart e.V. 
- Naturschutzbeauftrager der Stadt Stuttgart 
- Netze BW GmbH 
- Stadt Korntal-Münchingen  
- Stadt Kornwestheim 
- Stadt Ludwigsburg 
- Verschönerungsverein Stuttgart e.V. 
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